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Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung     

und Forsten Mitte, Außenstelle Wanzleben 
- Flurbereinigungsbehörde - 
 
 
Postanschrift: Ritterstraße 17-19, 39164 Wanzleben    
 

Az.: 32.2 – 611 B9 0305 SBK 08/10        Wanzleben, den 01.02.2016 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung 

in dem Bodenordnungsverfahren Atzendorf 
 

Das zur Abfindung der Teilnehmer nicht benötigte Land (Masseland) ist nach § 54 Abs. 2 

des Flurbereinigungsgesetzes - in einer dem Zweck der Flurbereinigung entsprechenden 

Weise - zu verwenden. Durch den Bodenordnungsplan bzw. einen Nachtrag  wird bestimmt, 

wem das Land zu Eigentum zugeteilt wird. 

Im Gebiet des Bodenordnungsverfahrens Atzendorf befinden sich Masselandflächen im vo-

rübergehenden treuhänderischen Eigentum der Teilnehmergemeinschaft Atzendorf. 

Es wird hiermit zur Abgabe von Angeboten aufgefordert: 

 

Die vorgenannten Mindestgebote richten sich nach dem Kapitalisierungsfaktor im Bodenord-

nungsverfahren Atzendorf. 

Der Zuschlag erfolgt unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung. Alle Ansprüche und Rechte 

wegen Sachmängeln und nicht bekannten oder nicht erkennbaren Mängeln sind ausge-

schlossen. 

Die Anträge auf Zuteilung müssen bis spätestens 21.03.2016 beim Amt für Landwirtschaft, 

Flurneuordnung und Forsten Mitte, Ritterstraße 17 – 19, 39164 Wanzleben - Börde, mit dem 

Angebot für ein oder mehrere Massegrundstücke gestellt werden. Das Angebot muss ein-

deutig sein. 

 

Gemarkung Flur 
Flur-

stück 

Fläche 

(ha) 

Nutzungs- 

art 
Lagebezeichnung 

Mindest-

gebot  € 

Atzendorf 13 65 0,4440 Acker Am Bierschen Wege 10034,67 

Atzendorf 15 70 0,7325 Acker 
Zwischen dem Busch und 

Wasserrinnenweg 
13408,00 

Atzendorf 15 96 1,1148 Acker Am Fuchsberg 27821,33 

Förderstedt 12 175 1,9535 Acker Am Klei 34712,00 

Eickendorf 5 10038 0,1525 Acker Steinitz 3765,33 
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Die Anträge auf Zuteilung von Massegrundstücken sind schriftlich in einem verschlossenen 

Umschlag abzugeben. Sie müssen den Vor- und Zunamen des jeweiligen Bewerbers, die 

vollständige Anschrift, die Grundstücksbezeichnung (Gemarkung, Flur, Flurstücksnummer) 

sowie die gebotenen Geldbeträge enthalten und sie müssen von dem jeweiligen Bewerber 

unterschrieben sein.  

Angebote per Telefon, E-Mail oder Fax werden nicht berücksichtigt. Die Bewerber erkennen 

mit der Abgabe der Gebote die Zuteilungsbedingungen als für sie rechtsverbindlich an. 

Zuteilungsbedingungen: 

 Teilnehmer des Bodenordnungsverfahrens erhalten den Vorzug vor Nichtteilneh-

mern. Bitte die Ordnungsnummer im Angebot angeben! 

 Teilnehmer, die einen Beitrag zum Landabzug geleistet haben, haben Vorrang vor   

    Teilnehmern, die vom Landabzug befreit sind. 

 Vollerwerbs- und Nebenerwerbslandwirte haben den Vorzug gegenüber Teilnehmern, 

die ihren landwirtschaftlichen Grundbesitz verpachtet haben. 

 Bei gleichrangigen Bewerbern entscheidet die Höhe des Angebotes. 

 Das Preisangebot muss eindeutig sein. Zusätze wie z.B. 1 € mehr als Höchstgebot 

sind unzulässig und werden nicht beachtet. 

 Für jedes Flurstück muss ein Einzelpreis angegeben werden. 

 Nicht fristgerecht beim ALFF eingegangene Angebote und Anträge unter den o.g.  

   Mindestpreisen bleiben unberücksichtigt. 

 Die Bewerber können die Gebote nicht mehr widerrufen, wenn sie dem ALFF zuge-

gangen sind. 

 Liegen Gebote mehrerer Bewerber für ein und dasselbe Massegrundstück vor, so 

entscheidet das ALFF nach pflichtgemäßem Ermessen, welchem Bewerber es zuge-

teilt wird. 

 Die Massegrundstücke werden unter dem Vorbehalt zugeteilt, dass sie den Empfän-

gern gegen Rückerstattung der Geldausgleiche jederzeit wieder entzogen werden 

können, wenn dies zur Ausräumung begründeter Widersprüche gegen den Flurbe-

reinigungsplan erforderlich ist. Die Bewerber erkennen diesen Vorbehalt an und ver-

zichten zugleich darauf, gegen den etwaigen Entzug der ihnen zugeteilten Masse-

grundstücke Widerspruch einzulegen. 

 Die Massegrundstücke werden zugeteilt wie örtlich vorhanden. Die Teilnehmerge-

meinschaft führt auf den Massegrundstücken keine Maßnahmen, wie z.B. Dränung, 

Planierung, Untergrundlockerung o. Ä., durch. 
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 Die Zuteilung der Massegrundstücke ist grunderwerbsteuerpflichtig. Dem zuständi-

gen Finanzamt werden die Erwerber durch das ALFF zur Festsetzung der Grunder-

werbsteuer mitgeteilt. Die Änderung des Flurbereinigungsplanes und die Berichti-

gung des Grundbuches können erst erfolgen, wenn die Grunderwerbsteuer entrichtet 

ist. 

 Der Zuschlag sowie der Besitz- und Nutzungsübergang erfolgt durch schriftliche Be-

nachrichtigung durch das ALFF. Die von den Empfängern der Massegrundstücke zu 

leistenden Geldausgleiche, die spätestens mit dem Besitzübergang fällig werden, 

sind auf Anforderung durch den VTG an die  Kasse der Teilnehmergemeinschaft zu 

zahlen. 

 

Die entsprechenden Übersichtskarten liegen beim Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung 

Mitte, Außenstelle Wanzleben, Ritterstraße 17-19, 39164 Wanzleben (Zimmer A1.05) wäh-

rend der allgemeinen Dienststunden (montags bis donnerstags von 9.00 bis 12.00 Uhr und 

von 13.00 bis 15.00 Uhr sowie freitags von 9.00 bis 12.00 Uhr und außerhalb der Dienstzei-

ten nach telefonischer Rücksprache) zur Einsichtnahme aus. 

 

Die o.a. Flächen sind ab dem 01.10.2016 pachtfrei. 

Die Flächen werden ohne sonstige Prämien oder Zahlungsansprüche übertragen. 

  

Weitere Auskünfte erteilt Herr Arnold unter der Tel.-Nr. 039209 / 203 - 442. 

 

Im Auftrag 
 
 
 
gez. Thomas Brockmann      
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